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Ganztagsoffensive für die Sekundarstufe I

Sehr geehrte Damen und Herren Bürgermeisterinnen und Bürgermeister,

die Geschäftsstelle hatte bereits mit Schnellbrief vom 05.06.2008 (lfd. Nr. 7612008) über die Ganztagsoffensive der
Landesregierung informiert. Nach dem Erlassentwurf ,,Auswahl- und Genehmigungsverfahren für die Einrichtung
gebundener Ganztagsgymnasien und Ganztagsrealschulen nach $ 9 Abs. 1 ab dem Schuljahr 2009" können grds.
nur die interessierten Städte und Gemeinden aus dem kreisangehörigen Raum einen Antrag stellen, die in der
betreffenden Schulform über mindestens zwei Schulen verfügen, von denen eine Halbtagsschule verbleibt.

Hiezu fanden intensive Gespräche mit dem Ministerium für Schule unC Weiterbildung des Landes NRW mit dem
Ziel statt, jeder kreisangehörigen Komrnune, die über ein Gymnasium oder eine Realschule verfügt, den Ausbau zu
ermöglichen. Darüber hinaus wurde über die Zulassung offener Systeme diskutiert.

Das Minister ium für Schule und Weiterbi ldung hat nunmehr mitgetei l t ,  dass al le Städte und Gemeinden im
kreisangehörigen Raum einen Antrag auf Einr ichtung eines gebundenen Ganziagsgymnasiums unci/oder einer
gebundenen Ganztagsrealschuie stel len können.
Die ursprünglich vorgesehene Einschränkung des Bewerberkreises auf Städte und Gemeinden, die in der
betreffenden Schulform selbst bzw. durch Kooperation mit Nachbarkommunen über mindestens zwei Schulen
verfügen, könne mit  dem Hinweis entfal len, dass die erforderl iche Halbtagsbeschulung in erreichbarer Nähe auch in
Nachbarkommunen sichergestel l t  werden könne.

Wann sich eln Gymnasium oder eine Realschule in erreichbarer Nähe befindet, ist bislang nicht näher definiert. Die
Geschäftsstelle hält es insoweit für vertretbar, die Regelung des $ 13 Abs. 3 Schülerfahrkostenverordnung
entsprechend anzuwenden.

Das Minister ium fur Schuie uno Weiterbi ldung hat al lerdings darauf hingewiesen, dass es in den beiden
kommenden Jahren keine Zugmodelle (offene Systeme) geben wird. Wegen der Einzelheiten wird auf das
Sch reiben von Staatsekretär Wi nands verwiesen.

Die Geschäftsstelle weist darauf hin, dass das vom Land festgelegte Ausbauziel von je einem Gymnasium und
einer Realschule pro Jahr und Kreis nicht verändert wird. Ein bedarfsgerechter Ausbau wird daher frühestens ab
2011 erfolgen.

Soweit auf dieser neuen Grundlage Städte und Gemeinden Interesse an einer Ganztagsrealschule oder an einem
Ganztagsgymnasium haben sol l ten, hal ten wir  es für s innvol l ,  in die Abst immungs- und Planungsphase einzutreten.

Zu lhrer infoi-mation haben wir diesern Schnel lbr ief  die aktucl le Stei lunonahme der Geschäftsstel le zur
Ganztag softensive beigefügt.

Mit  f reunClic i  ien Gruße:-r

Dr. Be,nd -.lurge:i S:hn-'i.jei'
- Der Haupt,ltscl,äi:rfuhrer -

t0. JULI u0B8
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Diesen Schnellbrief und weitere tagesaktuelle lnformationen, Gesetzesvorlagen und -texte, Mustersatzungen und -
dienstanweisungen etc. aus dem kommunalen Bereich finden Sie im kostenlosen lntranet des SfGB NRW. Die
Zugangsdaten hierfür erhalten Sie im Hauptamt lhrer Kommune.
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Ganztags-Offensive der Landesregierung
hier: Stellungnahme zu den einzelnen Erlassentwürfen

Sehr geehrter Herr Staatssekretär Winands,

die Canztags-Offensive der NRW-Landesregierung wird vom Städte- und Gemeindebund
NRW ausdrücklich begrüßt. Es werden hiermit wichtige Schrit te zur Verbesserung des
Schulsystems auf den Weg gebracht. Aus kreisangehöriger Sicht ist al lerdings voi zentraler
Bedeutung, dass der kreisangehörige Raum bei der Umsetzung der Canztag!-Oftensive
nicht benachtei l igt wird. Wir setzen uns insbesondere mit Nachdruck dafüiein, dass kleine-
re und mitt lere kreisangehörige Städte und Gemeinden berechtigt sind, auch dann eine
Realschule oder ein Gymnasium zu einer canztagsschule auszubäuen, wenn in der betref-
fenden Kommune nur eine öffentl iche Realschule oder ein öffentl iches Cymnasium exis-
t iert und ein Halbtagsangebot in einer Nachbarkommune vorhanden ist. Aufgrund der
D.ichte des Schulangebotes in NRW wird ein derart iges,,externes" schulange6ot regelmäßig
eines se in,  was in  erre ichbarer  Nähe is t .

Tudem setzen wir uns für einen bedarfsgerechten Ausbau von Canztagsschulen ein. Eine
Beschränkung auf je ein Cymnasium und eine Realschule pro Kreis/kreisfreie Stadt in den
Jahren 2o09 und 2010 hal ten wi r  n icht  für  s innvol l .  V ie lmehr  so l l te  s ich der  Ausbau an der
Nachfrage orientieren.

Darüber hinaus ist fr lr  uns wichtig, der der Erlass ,,Fünf-Tage-Woche an Schulen" nur dann
eine verpfl ichtende Mittagspause von einer Stunde vorsieht, wenn die Voraussetzungen für
eine angemessene Mittagsverpflegung der Schüler gegeben sind. Daher sol l te eine ver-
pfl ichtende Mittagspause von einer Stunde nur eingeführt werden müssen, wenn Schule
und Schulträger dies wünschen. lst das nicht der Fall ,  sol l te auch eine Mittagspause von
einer  ha lben Stunde mögl ich se in.

Schließlich möchten wir darauf hinweisen, dass die beabsichtigen Antragsfristen zu knapp
bemessen sind (vgl. Ziffer 2.c).
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Zu den einzelnen Erlassen nehmen wir wie folgt Stel lung:

1. Auswahl- und Genehmigungsverfahren für die Errichtung gebundener Ganztags-
gymnasien und Ganztagsrealschulen nach $ g aUs. 1 Schulgesetz ab dem Jahr 2OO9

Zunächst möchten wir darauf hinweisen, dass ein Ganztagsschulangebot gerade für kreis-
angehörige Kommunen einen wichtigen Standortfaktor darstel l t .  Kommunen mit nur einer
Realschule und/oder einem Gymnasium sind besonders benachtei l igt, da potentiel le Schü-
ler innen und Schüler  d ieser  Halbtagsschulen d ie Canztagsschulen der  Nachbarkommunen
besuchen dürften.

Eine solche Entwicklung kann bei zurückgehenden Schülerzahlen langfrist ig zu einer Stand-
ortgefährdung der Halbtagsschule führen. Die Vorgabe, dass ein Halbtagsangebot in er-
reichbarer Entfernung bestehen bleiben soll ,  kann u.E. auch dadurch erfül l t  werden, dass
die Schüler innen und Schüler ,  d ie  ke ine Canztagsschule in  ihrer  Kommune besuchen möch-
ten,  das Halbtagsangebot  in  der  Nachbarkommune wahrnehmen können.  Nur  e ine so lche
regionale Beweftung und Koordination der Bildungsangebote würde sicherstel len, dass der
ländliche Raum beim Ausbau der Ganztagsangebote nicht benachtei l igt wird. Auch vor dem
Hintergrund der Cleichwertigkeit der Lebensverhältnisse in den einzelnen Kommunen er-
warten wir, dass auch kleinere kreisangehörige Kommunen die Möglichkeit haben, sich an
der Fortentwicklung des Schulsystems zu betei l igen.

Vor diesem Hintergrund bitten wir, den Erlassentwurf wie folgt zu ändern:

Der zweite Spiegelpunkt auf Seite 1 sol l te folgenden Wortlaut haben:

,,ln den Kreisen benennen interessierte Stödte und Gemeinden der Bezirksregierung ei-
ne Realschule oder ein Gymnosium. A4öglich ist, dass a!le Städte und Gemeinden des
Kreises einen bestimmten Vorschlag vorlegen, der dann jeweils bis zu drei Schulen der
beiden Schulformen in einer Prioritötsliste enthalten kahn."

Durch diese Formulierung wird sichergestel l t ,  dass auch eine kreisangehörige KommLlne,
die nur über eine öffentl iche Realschule oder ein öffentl iches Gymnasium verfügt, einen
Ausbauantrag s te l len kann.

Der erste Spiegelpunkt unter der Überschrif t :  , ,Für die Cenehmigung gi l t  folgendes Verfah-
ren"(vgl. Seite 2) sol l te wie folgt formuliert werden:

,,Die Bezirksregierungen folgen dem Vorschlag der kreisfreien Stödte, wenn die erfor-
derlichen Voraussetzungen vorliegen und kein konkurrierender Antrag von Trögern ei-
ner genehmigten Ersatzschule vorliegt. Die kreisfreien Städte können bereits bei ihrer
Prioritötenliste den Antrag eines Ersatzschultrögers berücksichtigen. Liegen konkurrie-
rende Anträge von Trögern einer genehmigten Ersatzschule vor,führt die Bezirksregie-
rung mit den betreffenden Schultrögern ein Gespröch. Ziel ist es, nach Möglichkeit eine
Ei nig u ng h erbe izufü h re n.

Dieses Verfahren gilt auch für Kreise, in denen eine zwischen allen Stödten und Ge-
meinden abgestimmte Benennung in Konkurrenz zur Bewerbung eines Ersatzschulträ-
gers vorliegt."

Der Spiegelpunkt danach (Seite 2) sol l te wie folgt formuliert werden:

o ,,ln den Kreisen, in denen keine zwischen allen Stödten und Cemeinden abge-
stimmte Benennung vorliegt, bilden die Bezirksregierungen nachfolgenden Krite-
rien eine Reihenfolge der benannten Schulen:
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o Stödte und Gemeinden, in denen es in der Sekundarstufe I bisher keine Ganz-
togsschulen gibt, haben grundsritzlich Vorrang vor Stödten und Gemeinden,
die bereits eine Ganztagsschule in der Sekundarstufe I haben.

o Die benannten Ganztagsschulen liegen möglichst nicht in unmittelbarer
Nachbarschaft. Es ist sicherzustellen, dass in erreichbarer Nähe eine Halbtogs-
schule vorhonden ist: dies kann in einer Nachborkommune sein.

Weitere Auswahlkriterien können sein:

(t.) Ein hoher Anteil an Ganztagsangeboten aus ,,Dreizehn PIus in der Se-
kundarstufe 1".

(Z ) Eine hohe Quote von Plötzen in der Offenen Ganztagsschule im Pri-
marbereich.

(l ) Sozial-rriumlich benachteiligte Stadt- und Gemeindeteile. Als Indikator
kann der Anteil von Schülerinnen und Schülern mit Zuwanderungsge-
schichte dienen."

2, Ganztagsschulen undGanztagsangeboteinNordrhein-Westfalen
hier: Erlasse und Förderrichtlinien

a) Pädagogische Übermittagsbetreuung/Geld oder Stelle

Das Anliegen der Landesregierung, eine pädagogische Übermittagsbetreuung in al len Halb-
tagsschulen der Sekundarstufe I zu realisieren, wird begrüßt. Cleichzeit ig sol l  das bisherige
13Plus-Programm aufgegeben werden. Insoweit ist der Ansatz der Landesregierung sinn-
voll ,  dass eine Schlechterstel lung der Schulen vermieden werden soll .

Wir  gehen daher  davon aus,  dass d ie Schulen,  d ie  b is lang nrehr  l \4 i t te l  aus dem Programm
13Plus erhalten als ihnen für die pädagogische Übermittagsbetreuung zustünden, weiter-
hin die ,,erhöhte" Zuwendung aus dem bisherigen 13Plus-Programm bekommen. Dies ver-
binden wir mit der Erwartung, dass die Schulen diese Mittel zukünft ig dauerhaft erhalten.
Abzulehnen wäre insoweit eine Übergangsphase von wenigen Jahren, in der eine Schlecht-
erstel lung der betroffenen Schulen vermieden wird.

Nach unserem Verständnis ist der Entwurf so konzipiert, dass eine Schule mittei len muss,
ob Sie den entsprechenden Stel lenantei lwünscht oder Mittel aus dem Programm ,,Celd
oder Stel le", und zwar je nach Cröße der Schule zwischen 15.ooo und 3o.ooo Euro pro
Schul jahr  zur  Beschäf t igung von Nicht lehrkräf ten an Schulen.

Wir  ha l ten es n icht  für  s innvol l .  den Schulen e in so lches Wahlrecht  e inzuräumen.  Wenn in
der betreffenden Kommune ein ,,Dreizehn-Plus-Angebot" exist iert,  müssten sich Schule und
Schulträger erst ins Benehmen setzen, dass diese Mittel kapital isiert und für das t3Plus-
Angebot verwendet werden. Wir gehen davon aus, dass es in der Regel keine Probleme hin-
sichtl ich einer solchen Absprache geben dürfte. Die Schulträger bzw. die Organisation, die
die Betreuungsmaßnahme durchführt, sind al lerdings oftmals vertragliche Verpfl ichtungen
eingegangen, die nicht selten über ein Schuljahr hinausgehen. Vor diesem Hintergrund
empfehlen wir, einen Automatismus einzuführen, wonach die pädagogische übermittags-
betreuung grundsätzl ich mit einer Kapital isierung realisiert wird. Nur auf Antrag soll ten die
Schulen entsprechende Stel lenantei le erhalten. Durch diesen Ansatz werden von vornher-
e in Spannungen zwischen Schul t räger  und Schule h ins icht l ich der  For t führung von 13Plus-
Betreu ungsmaßnahmen vermieden.

Darüber hinaus bitten wir, f lexibler mit den zur Verfügung stehenden Mitteln umzugehen.
Dies g i l t  insbesondere für  d ie  zukünf t igen Canztagsschulen.  Denn für  d iese Schulen g i l t  das
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Programm nicht. So halten wir es für sinnvoll ,  auch diesen Schulen eine Teilkapital isierung
zu ermöglichen. Insoweit ist darauf hinzuweisen, dass man mit diesem Ansatz gerade bei
den Ganztagshauptschulen sehr posit ive Erfahrungen gemacht hat. Dementsprechend soll-
te auch zugunsten der Canztagsschulen die Möglichkeit bestehen, ein Drittel oder die Hälf-
te ei nes Leh rerstel lena ntei ls zu ka pita I isieren.

b) lnvestitionsprogramm zum Ausbau von Ganztags- und Übermittagsbetreuung

Der Städte- und Gemeindebund NRW begrüßt das,,1.ooo-Schulen-Programm" zum Ausbau
von Mensen und Aufenthaltsräumen in Schulen der Sekundarstufe I ausdrücklich.

Der Entwurf sieht vor, dass der Zuschuss des Landes bis zu too.Ooo Euro je Schule beträgt,
wenn der Schulträger mindestens in gleicher Höhe kofinanziert. lnsoweit muss al lerdings
festgestel l t  werden, dass mit den zur VerFügung stehenden Mitteln nur ein Umbau inner-
halb der Schule realisiert werden kann, wenn etwa mehrere Klassenräume aufgrund zu-
rückgehender Schülerzahlen frei stehen und für einen Umbau verwendet werden können.

Die Mittel sind dann nicht auskömmlich, wenn innerhalb der Schule keine geeigneten
Räumlichkeiten zur Verfügung stehen, so dass ein Ausbau oder Anbau erforderl ich ist. In
diesem Fall deckt die Landesförderung von maximal too.ooo Euro ledigl ich einen geringen
Teil der anstehenden Kosten.

Für  den Städte-  und Gemeindebund NRW is t  von zentra ler  Bedeutung,  dass a l le  Kommunen
in NRW, a lso auch d ie Städte und Gemeinden,  d ie  s ich in  der  Haushal tss icherung oder  der
vorlä ufi  gen Ha ush a l tsfü h ru n g befinden, a n der Ga nztags-Offensive tei l  neh men kön nen
und daher auch die Möglichkeit haben, mit Unterstützung des Landes Mensen oder Aufent-
haltsräume zu schaffen. Nur so lässt sich das Ziel der Landesregierung verwirkl ichen, den
Canztag in  d ie  F läche zu br ingen.

ln dem Kurzkonzept der Landesregierung wird darauf hingewiesen, dass sich auch HSK-
Kommunen betei l igen könnten, da die Kofinanzierung aus der im Cemeindefinanzierungs-
gesetz enthaltenen Bildungspauschale möglich sei. Dementsprechend sieht der entspre-
chende Erlassentwu rt vor, dass der Eigenantei l  des Schulträgers durch Mittel aus der Bil-
dungspauschale erbracht werden kann. Insoweit muss darauf hingewiesen werden, dass in
f inanzschwachen Städten und Gemeinden diese Mittel auf Jahre gebunden sind, um etwa
drin gend notwen d ige Sa n ieru ngsma ßna h men du rchzufü h ren. Die Mittel stehen da her fü r
den Bau von Verpflegungsräumen nur dann zur Verfügung, wenn in diesen Kommunen der
poli t ische Wil le besteht, die Prioritätenliste zu ändern. Dann aber besteht die Cefahr, dass
dor t  andere wicht ige Baumaßnahmen an Schulen h inausgeschoben werden.

Einige unserer Mitgl iedsstädte und -gemeinden haben bereits mit dem Bau von Verpfle-
gungsräumen begonnen, bei anderen stehen Baumaßnahmen unmittelbar bevor. Für die-
jenigen, die mit dern Bau'von Verpflegungsräurnen bereits begonnen haben, besteht auf
Grund der haushaltsrechtl ichen Vorgaben des Landes das Problem des förderschädlichen
vorzeit igen Maßnahmebeginns. Die betroffenen Kommunen sind enttäuscht über diese
Situation, die Kosten für die Baumaßnahme vollständig selbst aufbringen zu müssen, ob-
wohl eine Teil f inanzierung durch das Land NRW möglich gewesen wäre, wenn man frühzei-
t ig über die Ganztags-Offensive der Landesregierung informiert worden wäre. Denn dann
hätten diese Kommunen erst mit Genehmigung des vorzeit igen Maßnahmebeginns begon-
nen zu bauen.

Wir bitten die Landesregierung, zumindest die Städte und Cemeinden zu unterstützen, die
kurz vor Beginn der Baumaßnahmen stehen, indem möglichst umgehend der vorzeit ige
Maßnahmebeginn zugelassen wird. Dies soll te noch vor Inkrafttreten des Fördererlasses
oesrhehenö - - -  - . ' - " '
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Die zukünft igen Ganztagsschulen sollen ebenfal ls die Möglichkeit erhalten, Miüel aus dem
,,1.ooo-Schulen-Program m" zt) erhalten. Die gebundene Ganztagsschule wird al lerdings
grundlegend anders organisiert als eine Schule im Halbtagsbetrieb, die eine pädagogische
übermittagsbetreuung anbietet. Hier kommt insbesondere der Rhythmisierung des Unter-
r ichtes eine entscheidende Bedeutung zu. In der Regel haben diese Ganztagsschulen ge-
genüber den Halbtagsschulen einen erhöhten Bedarf an Mensen und Aufenthaltsräumen,
so dass es geboten ist, diesen Schulen einen erhöhten Förderbetrag des Landes zukommen
zu lassen.

c) Fristen

Seitens unserer Mitgl iedskommunen wird darauf hingewiesen, dass die gesetzten Termine
deut l ich zu knapp bemessen s ind.

ln dem Erlass zum Investit ionsprogramm wird zunächst ein einmaliger Antragstermin ge-
nannt (3o. November 2oo8). Bei Schulträger und Schule sind umfangreiche Vorarbeiten
erforderl ich, um fr istgerecht einen Antrag stel len zu können. Zudem müssen sich die poli t i-
schen Cremien mit derThematik beschäft igen. Hinzu kommt, dass in den meisten Kommu-
nen die Planungen und Abstimmungen mit den Schulen durch die Sommerferien unterbro-
chen werden. Daher sol l te ein Antrag zu einem deutl ich späteren Zeitpunkt gestel l t  werden
können. Wir empfehlen, die Antragsfrist um mindestens zwei Monate zu verschieben.

Auch der Termin für die zur Beantragung der Ganztagsschulen (lr.  Oktober 2oo8) ist zu
knapp bemessen.  Auch h ier  s ind umfangre iche Planungen und Abst immungen mi t  der
Schule erforderl ich, die auch hier durch die SommerFerien zunächst unterbrochen werden.

Die Abrechnungen sollen beidem Investit ionsprogramm bis zum 3!.!2.2oto erfolgen. Bei
Schulträgern mit mehreren vom Land geförderten Baumaßnahmen ist der Verwaltungs-
aufwand n icht  unerhebl ich,  so dass w!r  auch insowei t  b i t ten,  den Termin nach h inten zu
verlagern.

3. Erlass ,,Fünf-Tage-Woche an Schulen"

Nach dem Erlassentwurf ist vorgesehen, dass die unterrichtsfreie Zeit zwischen Vor- und
Nachmittagsunterricht mindestens 60 Minuten dauert. Nur ausnahmsweise kommt eine
Pause von 45 Minuten in Betracht.

Der Städte- und Cemeindebund steht auf dem Standpunkt, dass hierdurch eine enorme
Drucksituation zu Lasten der Schulträger entsteht, Mensen und Verpflegungsräume zu
schaffen. !5 r.r. , i1s! sich dann auch die Frage stel len, ob das ,,1.ooo-Schulen-Programm" über-
haupt noch ausreicht, um die durch die genannte Drucksituation entstehende Nachfrage
der Schulträger zu decken. \Jir setzen uns mit Nachdruck dafür ein, dass eine verpfl ichten-
de Mittagspause nur dann eingeführt wird, wenn Schule und Schulträger die Vorausset-
zungen für eine angemessene Mittagsverpflegung geschaffen haben.

lm Übrigen weisen wir darauf hin, dass infolge der Einführung des Abiturs nach t2 Jahren
im Schuljahr 2o!3/14 im größeren Umfang Klassenräume frei werden, die als Verpfle-
gungsräume genutzt werden könnten. Die Kommunen soll ten insoweit selbst entscheiden,
ob und welche Maßnahmen ergrif fen werden sollen. Dies gi l t  insbesondere für An- oder
Neubauten im Bere ich der  Cymnasien.  Auch vor  d iesem Hintergrund hal ten wi r  es n icht  für
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sinnvoll ,  durch die Einführung einer verpfl ichtenden Mittagspause von einer Stunde bei
Nachmittagsunterricht Druck auf den Schulträger zur Schaffung von Verpflegungsräumen
auszuüben.

Wir wären lhnen sehr verbunden, wenn Sie die Anderungsvorschläge berücksichtigen.

Mit freundlichen Crüßen

,/z.z
Dr. Bernd Jürgen Schneider



Ministerium für
Schule und Weiterbildung
des Landes Nordrhein-Westfalen

Der Staatssekretär

Ministerium für Schule und Weiterbi ldunq NRW. 40190 Düsselclorf

An den
Hauptgeschäftsfü hrer des
n ord rhein-westfä lischen Städte- u nd Geme indeb u ndes
Herrn Dr. Bernd Jürgen Schneider
Postfach 10 39 52
40030 Düsseldorf

nachrichtlich:

An das
Geschäftsfüh rende Vorstandsm itg lied des
Städtetags Nord rhei n-Westfalen
Herrn Dr. Stephan Articus
Postfach 51 06 20
54942 K.öln

An den
H a u ptgesch äft sfü h rer des La nd kreistages N ord rhei n-Westfa len
Herrn Dr. Martin Klein
Li l iencronstr.  14
40472 Düsseldorf

Ganztagsoffensive für die Sekundarstufe I
hier: Anhörung zu den Erlassentwürfen des Ministeriums für Schu-
le und Weiterbildung vom 4.6.2008

Sehr geehrter Herr Dr. Schneider,

ich danke lhnen für das konstruktive Gespräch, das \r/ir ann 25. Juni ha-
ben führen können. Gerne halte ich die Ergebnisse kurz fest.
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Wir sind uns darüber einig, dass alle Städte und Gemeinden im kreis- seite2von2
angehörigen Raum einen Antrag auf Einrichtung eines gebundenen
Ganztagsgymnasiums und / oder einer gebundenen Ganztagsrealschu-
le stellen können. Die ursprünglich vorgesehene Einschränkung des
Bewerberkreises auf Städte und Gemeinden, die in der betreffenden
Schulform selbst bzw. durch Kooperation mit Nachbarkommunen über
mindestens zwei Schulen verfügen, kann mit dem Hinweis entfallen,
dass die erforderliche Halbtagsbeschulung in erreichbarer Nähe auch in
Nachbarkommunen sichergestellt werden kann.

Der Vollständigkeit halber verweise ich in diesem Zusammentrang auf
die Bestimmungen gem. $ 9 Abs. 7 SchfkVO. Der Anspruch auf Schü-
lerfahftkosten bezieht sich ausschließlich auf den Besuch der nächstge-
legenen Schule der entsprechenden Schulform. Dabei spielt es keine
Rolle, ob die nächstgelegene Schule eine Halbtags- oder eine Ganz-
tagsschule ist.

Darüber hinaus halte ich fest, dass in gebundenen Ganztagsschulen
alle Schülerinnen und Schüler an den Ganztagsangeboten teilnehmen.
Dies bedeutet, dass es in den jetzt im Rahmen der Ganztagsoffensive
in den beiden kommenden Jahren neu einzurichtenden gebundenen
Ganztagsgymnasien und Ganztagsrealschulen keine Zugmodelle ge-
ben wird. Formen des offenen Ganztags sind über das neue Programm
der Pädagogischen Übermittagsbetreuung,,Geld oder Stelle" möglich.

Mit freundlichen Grüßen

Günter Winands


